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Religi0nsunterricht in der Kırchenproviınz
Sachsen 1991/1992

Dıie Evangelısche Kırche der Kıirchenprovinz Sachsen ist ıne unlerte Kırche der EKU
mıt Kırchenkreisen In acht Propstsprengeln. ach der Bıldung der Länder
gehö: der größte eıl des Gebiletes ZU and Sachsen-Anhalt, acht Kıirchenkreise der
Propsteien rfurt und Nordhausen ZUuU and Thüringen, während sıch 1m Osten (Gemeinn-
den un! Kırchenkreise iın die Länder Brandenburg und Sachsen erstrecken. Der Bericht
ber dıe Eınführung des Religionsunterrichts soll sıch auf dıe Länder mıt dem größten
Anteıl konzentrieren. Die kırchliche Perspektive eröffnet den C für dıe gegenwärtige
Sıtuation auf dem Hıntergrund bısher kırchlich verantworteter Kınder- und Jugendarbeıt
und auf dıe unterschıiedlichen Entwıcklungen zweler Länder und den daraus resultieren-
den Problemen.

Die Rahmenbedingungen für die Eıiınführung des Relıgionsunter-
richts

Reiher hat die Entwicklung der Rahmenbedingungen se1it der en
1989 hıs ZUT erabschiedung vorläufiger u_ bzw Biıldungsgesetze
1im ersten Halbjahr 1991 und die unterschiedliche Posiıtionen ZU

Relıgi1onsunterricht dargestellt.‘ DIie offizıellen Verlautbarungen der
Kirchen und der überwıegende Teıl der öffentlichen Meınung geSNE-
ten der Eınführung eines schulıschen Religi0onsunterrichts mıt Skepsı1s
und Ögern DiIie Spannung zwıschen der Freude ber den /ugang der
en ZUT Schulıschen Bıldung und den E  ungen der langjährıgen
Ausgrenzung führte einer bisher ın den en und In der Öffent-
ichkeit ungewohnten Auseinandersetzung. Das Grundsatzgespräch des
Miınisters für Bıldung und Wiıssenschaft der egjıerung de Maıizıere,
Prof. Dr eyer, mıiıt den Vertretern der Kırche, Biıschof Dr. emke,
Bıschof Sterzınsky und Präsıdent Schmidt VO 1.8.1990 brachte
Klärung für die Bıldungspolıitik der Länder Es tellte 1mM Einigungsver-
rag die Weıchen für die Eınführung des Religionsunterrichts ach
rtıke nıcht ach der usnahmeklause des 141 Das er-
schiedliche Auslegungsverständnis VON In Verbindung mıiıt den

Reiher, Relıgıon In der Schule, ın (1991) Neukırchen-Vluyn 1992, 179-
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Artıkeln und des führte voneıinander abweichenden AanderT-
regelungen.
Sachsen-Anhalt hat sıch auf der Basıs der relıg1ösen Entscheidungsfreiheıit der ern und
Jugendliıchen (ab Jahren) für dıe Wahlpflichtfächer Relıgionsunterricht der
Ethikunterricht entschieden.“ Demgegenüber hat das and Thürıngen den FEthikunterricht
als »weltanschaulıch neutrales« Alternatıv-Fach »für Schüler, dıe nıcht Relıgions-
unterricht teılnehmen«, bestimmt.“

Die Kırche der Kırchenprovınz Sachsen beteiuligte sıch C ıngaben
der Synode, anderer kirchlicher Gremien und Christen der Gesetzes-
diskussion, sSOWweiıt das in den kurzfristigen Zeiträumen möglıch SO
hat dıie YyN' der Kıirchenprovınz Sachsen auf ihrer Tagung VO
24 .03 1991 für die Wahlpflichtregelung plädıert. ährend die (jesetzes-
entwürfe in Sachsen-Anhalt Ethik auch 11UT als Alternatıv-Fach VOI-

gesehen hatten, wurde eiıne entsprechende Anderung erzielt. Für Thürın-
SCH kam dıe Empfehlung spät.“ S1e 1Cc auch hne ırkung, weil
sıch dıe Thüringer S ynode VOIN .18 301 hınter dıe Vorschläge des
Bıldungsgesetzes stellte.° Der S5Synode der Kıirchenprovınz Sachsen SINg

vorrang1g die Beıbehaltung der gemeındlıichen Kınder- und
Jugendarbeıt, dıie Stärkung der Christenlehre und dıie Stützung der
Katecheten und Katechetinnen. SIie hat sıch den Problemen des elı-
g1onsunterrichtes 1U in kleinen il VO  —_ Kompromissen ZUSC-
wandt DIe Veränderungen trafen auch die S ynode unvorbereıtet, SI1E
hınkte oft IIC geschaffenen akten hınterher. Die Umbruchsverhältnisse

den Schulen, dıe Belastungen der wenigen kırchlichen Miıtarbeıiıter
und dıe kırchliche Minderheitensituation heßen vorläufig L1UT Über-
gangsregelungen mıt fexı1ıbler Praxıs und einen frühesten Beginn des

1mM Herbst 19972 en Um dıe Schwellenängste zwıschen Schule
und Kırche abzubauen, War egegnungen zwıschen ehrern
und kırchlichen Miıtarbeıitern, dıe Miıtsprache i1stlıcher ern iın
der Schule und Schulexperimente In Projektwochen, Blockunterricht,
freien Arbeıistgemeinschaften, Eınladung In die Kırchgemeinden und
Kırchen gedacht.
Im November 9Ö() nahm dıe 5Synode einen Relıgionsunterricht abh Schuljahr ın
Aussıcht, 1mM März 991 ab Schuljahr, 1mM November 1991 unterstutzte s1e den Vor-

Schulreformgesetz (Vorschaltgesetz) für das and Sachsen-Anhalt VO|
SS 19-21

Vorläufiges Bıldungsgesetz des Landes Thürıngen VO Maärz 1991,
Brief VO  —_ Bıschof Dr. em. Frau Mınısterin Lieberknecht VO 26.3.1991

Tagung der 1I1 S5Synode der Ev.-Luth Kırche in IThürıngen VO 15.-18.3.1991,
Drucksache 1 E »>Relıgionsunterricht« und Ethık«< stehen nıcht gleichwertig neben-
eınander. ach dem Wıllen des Gesetzgebers ist Relıgionsunterricht das ordentlıche ehr-
fach Nur dieses angeboten wırd und zustandekommt., ann uch Ethik für Kınder und
Jugendliche angeboten werden, dıe nıcht Relıgionsunterricht teiılnehmen wollen oder
UrcC Entscheidung ıhrer Eltern davon ausgeschlossen werden.«
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schlag der Kırchenleıitung, uch dıe Grundschule einzubeziehen: »Dafür spricht einerseıts
dıe Offenheıt der Kınder gerade in diıesem er, andererseıts das Vorhandenseıin kırch-
lıcher Miıtarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für einen Unterricht ın dieser Altersstufe gut
ausgebildet Sil'ld.«6

Die Posıtion der Befürworter des Religionsunterrichts wırd immer
stärker, muß sıch aber dem zunehmenden erdacCc u  ‚9
irchenpolıtiıschem Druck, VOLr em aus der handeln Die
Basıs für die Posıtion, die das eine nıcht lassen (Chrı  istenlehre und das
andere ıll (Religi1onsunterricht), ist SC und weıterhın VOoN en
Seliten angefragt. Die Kırche steht VOT der ufgabe, auf den beıden
Gleisen gemeındlıicher rbe1 und SCANullıscher Aufgaben
ahren. Die Kırchenproviınz Sachsen Je eıne gemeindepädagog1-
sche und eiıne relıg1onspädagogische Arbeıtsgruppe eın Sie bıldete eın
Pädagogisch- Theologisches NSUtu aumbDur Wernigerode,
TCNIICHE Miıtarbeiter und ehrer für Religionsunterricht weıterzubıil-
den, Katecheten fortzubilden und 1kare auszubDbılden Sıe empfahl den
iırchenkreısen, Bıldungsbeauftragte benennen, die zwıschen Schulen
und Kırchengemeinden des chenkreises die notwendigen Absprachen
reffen. Die Thüringische Landeskirche wollte sich der Fort- und
Weıterbildung PIT Wernigerode/Naumburg beteıliıgen, hat jedoch
seı1ıt Frühjahr 1991 eigene Regijonalausbildungen mıt Grundkursen in
den Superintendenturen VOTSCHNOMME und 997 eın eigenes ädago-
gisch-Theologisches Zentrum in Reinhardsbrunn be1 Friedrichroda
eingerıichtet.

Eınführung des Relıgionsunterrichts In Thürıngen und Sachsen-
Anhalt’

PE In Thüringen hat Kultusministerin JeDer  echt ach der Be-
schlußfassung ber das Vorläufige Bıldungsgesetz die
Eınführung des Relıgionsunterrichts für das 1Im Herbst 1991 beginnende
chulja verfügt, Jedoch mıt der inschränkung »schrıttweıse, regional
unterschiedlich und bedarfsorientiert«. aTtTur ollten die Schulen den
Bedarf och VOIL den Feriıen erfassen. Bekenntnisangehörige Schüler
ollten schriftlich abgemeldet werden, WENnN S1E nıcht teilnehmen,
andere Interessierte sich nmelden Be1l einer Mındestza VON acht
Teilnehmern ann Religionsunterricht stattfinden Ethiıkunterricht soll

Tagung der XI S5Synode der Ev Kırche der Kırchenproviınz Sachsen VO1
3.11.1991, Rechenschaftsbericht der Kirchenleitung, rucksache Nr. B,

Vgl AaUuUs kırchlicher 1C dıie Sıtuationsberichte VOonNn Schmidt aUus der Ev.-Luth.

349-357 und RR
Kırche Thürıngens und VO  —_ Schulze aus der Landeskırche Anhalts 1n hrL. (1992)
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1Ur erteılt werden, WENN Religionsunterricht angeboten wırd und ent-

sprechend ausgebildete ehrer ZUTr erfügung stehen.

nter großem Zeıitdruck weıtere Maßlßnahmen erforderliıch Kıne Gruppe AaUuUs

vorwiegend kırchliıchen Miıtarbeıitern und einıgen christliıchen Lehrern prüfte Relıgions-
bücher aus den Altbundesländern auf iıhre Einsatzmöglıchkeıiten unter ehemalıgen DDR-
Bedingungen unı gab Empfehlungen für ıne Schulbuchlıiste, denen jedoch nıcht immer
entsprochen wurde. Zum 25.04.1991 wurde dıe Lehrplankommissıon Evangelısche
Relıgion einberufen, dıe VOT der Aufgabe stand, bıs ZUIN Junıi In WeIl Monaten!
» Vorläufige Lehrplanhinweise« für dıe Grundschule, Regelschule (10-Klassen-Abschluß)
und das Gymnasıum erarbeıten. Sıe bestand AaQUus VON den Kırchen berufenen
Miıtglıedern. In dre1ı Untergruppen wurden Lehrplanhinweıise für die Grundschule, für dıe
Klassen SE (nıcht ach Regelschule un! Gymnasıum dıfferenzıiert) und für dıe ber-
stufe des Gymnasıums (Klassen 11 und 12) erstellt.

Von einer geschlossenen einheıtlıchen Konzeption für den elıgıons-
unterricht konnte in der Kürze der eıt nıcht dıe ede seInN. indende
Rahmenvorgaben des Mınısteriums kamen aus der Partnerver-
bındung mıt Rheinland-  alz Der Gesamtplan sollte eine sequentielle
Struktur zeiıgen, obwohl für das kommende Unterrichtsja eın auf-
bauender nterr1ıc jedoc unterschiedliche altersbedingte und kırch-
lıch-sozialısıerte Bedingungen vorausgesetzt werden konnten. Für dıie
Analyse der Schüler- Voraussetzungen erschienen eNnNtNIS und
eNnlende relıg1öse ıfahrungen dominierend, daß sıch Stoffe und
Inhalte in den Vordergrund rängten und »das el1g1Ööse« geradezu
einer Leıtkategorıe der Lehrplanarbeıt wurde.

»Allgemeınes 1e1 des Religionsunterrichts ist CS, 1M Horizont des aubens Jesus
T1ISIUS das Relig1iöse als menschlıches rundphänomen ZUT Erschließung und S1inn-
deutung VO  —_ Welt und ensch entfalten. Insbesondere soll ermutıgen und befähigen

eigenverantwortlichem Handeln In der Verantwortung VOT ;ott und dem Mıtmenschen
und das Verständnıiıs und dıe Achtung anderer Menschen, Angehörıiger anderer Kon-
fessionen und Relıgionen, fördern.«®

wohl der Plan Vieldimensionalıtät, Ganzheitlichkeit und kommunıika-
t1ve Kompetenz nstrebt, ist 1e$ 1mM wesentlichen 11UT dem Grundschul-
teıl gelungen. Die der zunehmenden off- und Kopflastigkeıit
in den Sekundarstufen und I1 und der aum erkennbaren Schüler-
orlentierung besteht eC ach einem Erprobungs]ja soll für 1993
eın vorläufiger Lehrplan erarbeıtet werden. rundlage für dıe 1901
berufene Lehrplankommıisıon in fast icher Zusammensetzung WI1IeE
bısher ist eın Hearıng VO März 19972 In Eısenach und eiıne
Lehrerbefragung des inzwıischen eingerichteten Thüringer Instituts für
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und edien ThILLM) 1m

Thüringer Kultusministerium: Vorläufige Lehrplanhinweise für das Fach Ev. Relıgıon
den Grundschulen, Regelschulen und Gymnasıen ın Thürıngen, TuUar 1992,

Auszug veröffentlicht Von Bürger in hrL. 45, 265-272, hıer 265
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Frühjahr 19972 Für das Fach Evangelısche Relıgion ist 91008 ennn Fragebo-
SCH zurückgekommen. Dieser Vorgang 1st eın 5Symptom für dıe
Schwierigkeiten der raktıschen Durchführung 1m Land
ährend FEisenacher Gymnasıen Religionsunterricht angeboten und
1m en des Punktsystems der gymnasıalen Oberstufe geprüft WUI-

de, kam bısher den Gymnasıen der Hauptstadt Erfurt eın elıg10ns-
unterricht zustande. Von den Erfurter Schulen o1bt 1im chuha
992/93 ZWeIl Regelschulen 1im chuha und acht TUNd-
chulen Religionsunterricht. Ahnlich ist dıe Sıtuation in den Städten
Ostthüringens. In den Dörfern sıieht unterschiedlich Aus Im über-
wlegend katholısch geprägten Eichsfeld wurde der katholische Reli-
gıionsunterricht schnell eingefü und damıt dıe (Gemenmdekatechese
abgelöst. Die evangelısche 1 0 gerlet in ugZzwang, WECNN die CVan-

gelıschen Kınder nıcht auch katholischen teilnehmen der in
den Ethikunterricht gehen ollten, und richtete mıt chnell weıtergebil-
deten und teilweise überrumpelten Katecheten evangelıschen elıg10ns-
unterricht eın In analoger Weıise kam dıe Chrıistenlehre der (Gjemeinden
fast ZU Erhegen Doch g1bt auch Beispiele dafür, daß neben dem
Relıgionsunterricht dıe Chrıistenlehre weıtergeführt wiırd. In den weıltaus
meı1lsten (Gemeılinden läuft dıe Christenlehre welıter und hat zahlenmäßıg
Uurc dıe Telılnahme Getaufter und Ungetaufter ZUSCHOMMECN,

Eın umgekehrtes odell ist als Schulversuch für Jahre VOoNn der Kırchengemeinde Jena-
Lobeda entwickelt, jedoch VON der Landesregjierung Ooch N1IC bestätigt worden:
Die Kırchgemeinde ädt alle Kınder, die Relıgionsunterricht teilnehmen wollen, In das
geräum1ge Geme1jindehaus e1n, das mehreren Gruppen gleichzeıtig PWA bıetet DiIie
Kırchgemeinde versteht sıch als ITräger des Unterrichts un! diesen wıederum als Dıienst-
leistung für dıe Ööffentliıche Schule Dieser Unterricht soll VO qualifizıerten kırchlichen
Mıtarbeıtern, unbeschadet des schulıschen Aufsıchtsrechtes, nachmiıttags für dıe Klassen

angeboten werden; für dıe Klassen 0-12 wırd Miıtbeteıiligung Projekten iın der
Schule vorgesehen. FKıne enotung en Es 1st sıchergestellt, daß dieser Unterricht
nıcht ZUT Konfirmatıon führt.
Das odell soll den Schülern dıe Verbindung VOIN Leben und Lernen erfahrbar machen,
ındem größere Zeıiteinheiten VOonNn mındestens eıner Doppelstunde zusammenhängend
angeboten werden. Chulern und Eiltern soll helfen, Vorurteıile und Angste abzubauen.
Es versteht sıch als Entlastung für dıe Schulen, die mıiıt schwierıgen Personal- und
Finanzproblemen rıngen haben Die Schwierigkeıit für das and besteht darın,
sıch mıt seınen rechtlichen Bestimmungen den Weg für besondere Experimente erschwert
hat

Wıderstand den Religionsunterricht hat sıch N1IC UT in der
Öffentlichkeit, sondern auch kırchliıchen Miıtarbeıitern und Ge-
meındegliedern VON nfang gemeldet. SO lehnte e1in Erfurter Ge-
meıindekirchenrat »Jegliıchen Schulunterrich: mıt bekennendem (harak-
<< ab, tellte den konfessionellen Relıgionsunterricht Ideologie-
verdac und verwIıies auf polıtische Entscheidungszwänge für die
ınführung des Religionsunterrichts. ehrere Gruppen meldeten sıch
ZU Erfurter Kırchentag 1mM Junı 19972 mıiıt einem (Offenen Brief
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Wort »Wohin treıbt dıe Kirche?«, insbesondere den Fragen des
Religionsunterrichtes und des Milıtärseelsorgevertrages. Theologischer
Hıintergrund ist dıe Barmer These, die sıch mıt dem zweıten Ver-
werfungssatz dıe Verflechtung der Kırche mıt staatlıcher aC
wendet.

Der Offene Brief sıcht »dıe Bındung der Kırche den schulıschen Religionsunterricht
1m Wiıderspruch ZU Evangelıum und ZU Auftrag Jesu«. Christliche Gemeindeglıeder
werden aufgefordert, ıhre er VO abzumelden:
»Lassen S1e sıch nıcht einreden, Religionsunterricht se1 eın Fach, das ZUT christlıchen
Kırche oder ZU christliıchen en gehört! Wenn Tem Gewlissen oder dem Wıllen
Ihres Kındes entspricht, danni S1e getrost die Abmeldung VO Eın Bekenntnis
ZU Glauben in anderen Fächern (einschlıeßlıch thı durch Schüler und Lehrer ent-

spricht zumındest mehr dem mı1ssıonNarıschen Wunsch Jesu als ıne unterstützende
Teılnahme auf staatlıch-kirchlichen Verwaltungsweg eingesetzten Religionsfach.«

Die Verantwortlichen 1mM Staat werden W  9 jeglıches Drängen auf
Erteilen VOIN Religionsunterricht aufzugeben, aber doch aufgefordert,
eıne a  (0)  € Alternative Z Wohl der er finden SI1ıe WIT
darın gesehen, en ern das Kennenlernen VON Relıgionen
ermöglichen, eiıne Intention, die dem Brandenburgischen odell »L e-
bensgestaltung/ Ethik/ Religion« der auch dem orschlag ttOs für
eın allgemeın verpflichtendes relıg10nskundlıches Fach entspricht.

Das Land Sachsen-Anhalt hat In Absprache mıt den Chen, VOT

em auf Drängen der katholischen FeCNG.; dıie inführung des Reli-
g1onsunterrichts auf das chuhja 993/94 verschoben, Lehrpläne,
ehrbücher und vorzubereıten.

Für das Schuljahr 992/9%3 sınd durch FErlaß des Kultusministeriums VO 24.06 1992 und
ıne Vorläufige Vereinbarung VO) 7.08 1992 zwıschen dem and Sachsen-Anhalt und
der Ev Kırche der Kirchenproviınz Sachsen Übergangsregelungen für evangelıschen
Religionsunterricht einıgen Schulen beschlossen worden. Be1l einer Anmeldung VON

mındestens Schülern ann den Schulen, denen dıie weıtergebildeten kırchlıchen
Mıtarbeıiter ZU1 Verfügung stehen, Relıgionsunterricht ereılt werden: In den Klassen und

der Grundschulen, in den Klassen und der Sekundarschulen, Sonderschulen und
Gymnasıen. Das FErfassen der Teilnehmer erfolgt Urc einen Elternbrief mıt Anmelde-
scheın und Genehmigung des Kultusministeriıums für dıe entsprechenden Schulen Der
Unterricht ann begınnen.

DiIie Inhalte für das eine Schuljahr werden 1C eiınen PI1 Naum-
burg/Wernigerode entwıickelten R  enplan bestimmt. Danach sollen
vier Themenftfelder (Relig1öse rundfragen Bıblısche Inhalte Glaube
und Geschichte ische Grundfragen integrativ und Ssuk7zess1Iv mıiıt-
einander verbunden werden. Eıne Informatiıon des Kultusministeriums
VO Maı 1992 begründet den konfessionellen Nterrıc N dem Hr.
zıehungs- und Bıldungsauftrag der Schule, nıcht N dem Interesse der
en und ihrem Verkündıigungsauftrag:
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Der evangelısche und katholische Relıgionsunterricht »verstehen sıch als elementarer
Dienst Leben Junger Menschen, der iıhnen Orientierungshilfen g1bt, der iıhre Urteils-
und Entscheidungsfreiheit fördert, der s1e. verantwortungsbewußtem Handeln motivıert,
gerade nıcht im Sınne einer bloßen Anpassung ıne verwaltete Welt, sondern in
kritischer Auseılınandersetzung mıt gesellschaftlıchen Entwicklungen, insbesondere mıt
totalıtären Tendenzen und Absolutheıtsansprüchen in uUuNnscICI Zeıit.«
Kultusminıisterium und Kırchen verstehen dıe Konfess1ionalıtät nıcht als Aus- und Ab-
5sondern als Offenheıt für andere Überzeugungen und Bereitschaft Öökumen1t1-
scher Zusammenarbeıt.
»Evangelıscher Religionsunterricht soll ın ökumeniıischer Offenheıt und Zusammenarbeıt
cdıie Schülerinnen und Schüler, die ıhm teılnehmen, mıt dem Angebot vertraut machen,
das durch cdıe christlıche Überlieferung SOWIEe gegenwärtiges christliıches en ZUL

Sınndeutung und Gestaltung des Lebens auf cheser rde gegeben ist. Der Relıgionsunter-
richt weckt und reflektiert die Trage ach Gott, ach der Deutung der Welt, ach dem
INn und Wert des menschlıchen Lebens und ach den Normen für das menschlıche
Handeln AUSs der Sıcht des Evangelıums... Die Vermittlung VOon Kenntnıissen ber andere
Weltanschauungen und Relıgionen soll den Blıck weıten. Die Schülerinnen un: Schüler
sollen lernen, in eiıner multikulturellen Gesellschaft krıitisch und engagıiert ensch unter
Menschen sein...«.

Der Ethikunterricht auf der Basıs der auDens- und Gew1issensfreiheıit
verlangt für die Befähigung sittlıchen Entscheidungen Sach-, Soz1al-
und Werteımnsıicht. Damıt soll i® eigenverantwortlicher Lebensgestal-
(ung efähıgen, Toleranz, Selbstbeherrschung und Übernahme VON

Verantwortung erziehen, werteinsichtiges Urteilen und Handeln begrün-
den und dıie grundlegenden Fragen menschlıcher FExıstenz vertieft
behandeln
ährend dıe Lehrplanarbeıt für Philosophie Gymnasıum und für
das Fach Ethik unmıiıttelbar ach 1990 egann, wurde die Lehrplan-
kommissıon für Evangelısche elıgıon erst 19972 berufen Der Entwurf
für die Rahmenrichtlinien Gymnasıen VO chulha ist
dem el  ema orlentiert: »Mıt der eiıne Sprache für Le-
bensvollzüge finden«.Dıie ıer Leıitthemen des ersten Rahmenplanes
werden weıter aufgeschlüsselt.
Die Ev Kırche der Kirchenprovınz Sachsen rechnet damıt, daß etwa

Schulen Religionsunterricht beginnen kann, also eiıner sehr kleinen
Für andere Schulen empfiehlt S1e, Projektwochen i1stlıchen

TIhemen WIeE Weıhnachten und ÖOstern, aber auch aktuellen Fragen
WIE Gewalt, Umgang mıiıt Fremden, Umwelt und Zukunftsperspektiven.
ugle1ic stärkt S1e dıe Bemühungen für eiıne intensive und veränderte
gemeındliche Kınder- und Jugendarbeıt. Die aTiur eingesetzte Arbeits-
SIUDDC hat 19972 eıne Handreichung konzeptionellen Überlegungen
und mıt Erfahrungs- und Erlebnisberichten herausgebracht. S1ie g1bt

Leıtlinien für Regelungen Z7U Relıgionsunterricht 1m Gebiet der Bv Kırche der
Kirchenprovinz Sachsen (beschlossen durch dıe Kırchenleitung Rvfg
Nr. 14/972 des Ev Konsistoriums In Magdeburg.



148 Raimund Hoenen

Hılfen und Anregungen, sıch In der veränderten Sıtuation der geme1nd-
lıchen nderarbeıt zurechtzufinden.
egen die Eıinriıchtung des Relıgionsunterrichts siıch auch hıer dıe
Stimmen innerhalb und außerhalb der Kirchen Der Wınd as ihnen in
der Welt freler einungsäußerung hart 1Ns Gesıicht, WENN etwa In
einem Leserbrief he1ißt

»  ıhre Behauptungen sınd unbegründet und unsinn1g (dıe Erschaffung der Welt durch
Gott. dıe angeborene »Erbsünde«, die Jungfrauengeburt, Hımmelfahrt), S1E erhebht-
ber ıhren Anhängern eiıinen Absolutheıitsanspruch («Herz, e1b und Seel‘, 1mm alles
hin«), SIE ält SIE zahlen (von der Eıntreibung der Mıtglıedsbeıiträge Urc. den Staat ann
dıe Konkurrenz allerdings MNUT träumen), S1C droht Nıchtanhängern und Abtrünnigen mıt
ew1ger Verdammnıs,148  Raimund Hoenen  Hilfen und Anregungen, sich in der veränderten Situation der gemeind-  lichen Kinderarbeit zurechtzufinden.  Gegen die Einrichtung des Religionsunterrichts regen sich auch hier die  Stimmen innerhalb und außerhalb der Kirchen. Der Wind bläst ihnen in  der Welt freier Meinungsäußerung hart ins Gesicht, wenn es etwa in  einem Leserbrief heißt:  »...lhre Behauptungen sind unbegründet und unsinnig (die Erschaffung der Welt durch  Gott, die angeborene »Erbsünde«, die Jungfrauengeburt, Himmelfahrt), sie erhebt gegen-  über ihren Anhängern einen Absolutheitsanspruch («Herz, Leib und Seel', nimm alles  hin«), sie 1äßt sie zahlen (von der Eintreibung der Mitgliedsbeiträge durch den Staat kann  die Konkurrenz allerdings nur träumen), sie droht Nichtanhängern und Abtrünnigen mit  ewiger Verdammnis, ... die Kette der Beispiele ließe sich mühelos verlängern... Mit der  Arroganz der Macht treten sie auf, fordern Privilegien bzw. den Erhalt derselben und  wollen es zum Staatsanliegen machen, ihre religiöse Konkurrenz zu vernichten...«!°  Umso überraschender mußte auf viele das Umfrageergebnis des Wik-  kert-Institus vom August 1992 wirken, daß sich »59 % aller Wahlbe-  rechtigten in Sachsen-Anhalt für die Einführung von Religionsunterricht  an den öffentlichen Schulen« ausgesprochen haben.'! Der Wunsch wird  begründet mit der Aufarbeitung des Informationsdefizits in Sachen  Religion und ethischer Orientierung für die Heranwachsenden. Die  Umfrage macht deutlich, daß religionskundliche Informationen erwartet  werden, daß Angst vor kirchlicher Missionierung (Indoktrination)  besteht und daß Ziele und Inhalte weithin unklar sind.  3 Ausbildung von Religionslehrern  Die theologischen Fakultäten in Halle und Jena nahmen schon ab  Herbst 1990 die Gymnasiallehrer-Ausbildung auf. Entsprechende reli-  gionspädagogische Lehrstühle wurden an den Fakultäten errichtet. Die  Pädagogische Hochschule Erfurt/Mühlhausen wurde im Frühjahr 1991  beauftragt, ab Wintersemester 1991/92 die Fächer Evangelische und  Katholische Religionslehre für das Lehramt an Grund- und Regelschu-  len einzurichten. Das Philosophisch-Theologische Studium in Erfurt  übernahm die katholische Ausbildung unmittelbar. Mit den evangeli-  schen Kirchen zögerten sich die Verhandlungen für den Lehrauftrag  durch die Kirchliche Hochschule Naumburg so lange hin, daß die  Ausbildung erst im Sommersemester 1992 mit 12 Studierenden für das  Lehramt an Grundschulen und drei für das Lehramt an Regelschulen  anfangen konnte; zehn sind an einem späteren Drittfach interessiert. Ab  10 Leserbrief in der Mitteldeutschen Zeitung vom 19.9.1992: Kirche behielt ihre  Privilegien.  11  epd-ost Nr. 65 vom 25.8.92; epd Nr. 35 vom 27.8.92, 5; Mitteldeutsche Zeitung vom  27.8.92, 3: Mehrheit wünscht Schulfach Religion.dıie der Beıispiele heße sıch mühelos verlängern... Miıt der
'oganz der Macht treten SI1E auf, fordern Privilegien bzw den Frhalt derselben und
wollen ZU Staatsanlıegen machen, ihre relıg1öse Konkurrenz vernichten...«)!  Ö0

Umso überraschender mußte auf viele das mfrageergebnis des
kert-Institus VO August 997 wırken, daß sıch 559 %n er e_
rechtigten in Sachsen-Anhalt für dıe Einführung VOonNn Relıgionsunterricht

den öffentlıchen Schulen« ausgesprochen haben. “ Der unsch WIT'!
begründet miıt der Aufarbeıitung des Informationsdefizıts In Sachen
elıgı10n und ethischer Orlentierung für dıe Heranwachsenden. Die
Umfrage mMac eullic daß rehıgı1onskundlıche Informationen erwartet
werden, daß ngs VOIL kırchlicher Missionierung (Indoktrination)
besteht und daß 1216 und Inhalte weıthın ar SINd.

Ausbıildung VON elıg1onslehrern
DiIie theologischen Fakultäten in alle und Jena nahmen schon abh
Herbst 1990) dıe Gymnasıallehrer-Ausbildung auf. Entsprechende rel-
g1onspädagogische Lehrstühle wurden den Fakultäten errichtet. Die
Pädagogische Hochschule Erfurt/Mü  ausen wurde 1m Frühjahr 1991
cauftragt, ab Wıntersemester 991/972 dıe Fächer Evangelısche und
Katholische elıgı1onslehre für das Lehramt TUNd- und Regelschu-
len einzurichten. Das Phılosophisch- Theologische Studium In Erfurt
übernahm dıe katholische Ausbildung unmıiıttelbar. Miıt den vangelı-
schen Kırchen zÖögerten sıch die Verhandlungen für den Lehrauftrag
Urc die iırchliıche ochschule aumburg ange hın, daß die
Ausbıildung erst 1m Sommersemester 1992 mıt Studierenden für das
Lehramt Grundschulen und Tre1 für das Lehramt Regelschulen
anfangen konnte; zehn Ssiınd einem späteren aCcC interessiert.

Leserbrief In der Miıtteldeutschen Zeıtung VO 9.9.19972 Kırche behielt ıhre
Priıvilegien.

epd-ost Nr. VO epd Nr. VO 52 Miıtteldeutsche Zeıtung VO
Mehrheit wünscht Schulfach Relıgion.
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Herbst 1992 ist das Studıium für das Lehramt Berufsschulen erofiIne
worden.

An der Erfurt/Mühlhausen aue': der Studiengang »Lehramt Grundschulen«
insgesamt sıeben Semester etzte als Prüfungssemester) mıt 132 SW  N Voraussetzung
er Lehrerstudiıengänge sınd anders als DDR-Zeıten dıe allgemeıne Hochschulre1-
fe bzw 1ıne fachgebundene Hochschulreıife, die den rtrüheren Instituten für hrerbil-
dung (IfL) erworben werden konnte.Das Studium 1st ähnlıch urlı1e] w1ıe In Rheıin-
and-Pfalz.!* twa eın Drıttel umfaßt das Studıiıum der Erziehungswissenschaften, unter
deren Wahlpflichtbereichen gewählt werden kann zwıschen Philosophie, Politikwissen-
schaft, Soziologıe der Erzıehung, Evangelısche der Katholiısche Theologıe. Von den 100
SWS für dıe Pflichtfächer entfallen wıederum SW auf Grundschuldidaktık, SWS5
auf das Pfliıchtfach (Deutsch der Mathematık) und SWS auf das ahlfach (2 aC|
Dazu gehören Künstlerisches Gestalten. usLı Sport, Werken, Schulgarten, He1ımat- und
Sachkunde und dıe Fächer Evangelısche und Katholische Religionslehre sSOwl1e
erstmalıg In der deutschen Lehrerbildung Ethik
Der Studiengang L ehramt Regelschulen (für das %E Schuljahr des zweıglıedrigen
Systems) Aaue!] insgesamt Semester mıt 140 SWS: davon entfallen auf dıe beıden
wählenden Fächer Je SW  N Unter den Fächern Sınd Evangelısche und Katholısche
Relıgionslehre SOWI1e Ethık DNECUuU Voraussetzungen sınd neben den für dıie Grundschule
genannten Bedingungen für Evangelısche Relıgıon Lateinkenntnisse, für dıe Berufs-
schullehrer-Ausbildung VO:  —; Semestern mıt 160 SWS Lateın- Ooder Griechisch-Kennt-
n1ısse. Die Vorläufigen Verordnungen ber die Trste Staatsprüfung VO

glıedern dıe nhalte für dıe Evangelısche Relıgionslehre nach den theologıischen Dıszıplı-
DECIMN es un! Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematısche Theologıe, Relıgions-
wıissenschaften und Religionspädagogık.

In der raktıschen Durchführun des Studiums WIT. arau ankom-
INCN, WIE eiıne ernetzung der theologischen Diszıplınen mıt den 1dak-
tischen Zielstellungen gelıngen wird. Das bisherige Semester
ze1gt, daß vorrangıg Grundkenntnisse fehlen, daß aber auch dıe TUnd-
satzfragen des auDens auf Antworten ängen.
Dıe Schlußpassage eiıner wıissenschaftlıchen Hausarbeit ber das Bılderverbo: MaAaC. dıe
Auseınandersetzungen anschaulıch
»Auch in der heutigen Zeıt ist die Frage ach ;oftt aktuell ZUT Betrachtung und Gestal-
tung des eigenen Lebens Ian muß S1E jeder ®  ıt suchen.
Ja, vielleicht ann Ian, jeder sucht täglıch MCUu ach seinem 1ld VO|  - ;ott. Ist
nıcht uch jede Ideologıe, dıe [an vertritt, eın GöÖöttersuchen und verbunden mıiıt einem
Bıldermachen? Denn: » Woran du glaubst, hängst du deın Herz.<« nac Luther).
Haben WITr nıcht im Sozialısmus ach Ulusionen gelebt? Und diese Ideologıe, dıe fre1
machen sollte, nıcht eigentlich Versklavung” Kann Ian nıcht uchb (und ich hoffe,
Sıe verzeiıhen mMIr diesen Vergleıch), Marx und Lenın uUNscCIC einzıgen (Ötter WAaTlienN

und WIT keine außer ihnen haben ollten unı anbeten durften? Die Leıitfiguren, dıe
Jahre lang gelobt und gepriesen wurden, die uUunNnseTIec Vorbilder dargestellt haben, und ZU

Nacheıifern, WIE S1IE se1n, anregtien Was ist mıt ıhnen geschehen” Mıt Lenin, MarX,
Engels...” Wo sınd ihre Denkmüäler, Bılder, (dıe über den Türen hingen)...Götzenbilder”?

Vgl dazu und den Regelungen 1mM and Thüringen: Buschbeck und Wıib
bing, Zur Situation des Relıgionsunterrichts iın Rheinland-Pfalz, In JRP (1990). Neukir-
chen-Vluyn 1991, 263-273, hıer
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Sollten WIT nıcht ach iıhren Geboten leben? S1e wurden VO Sockel gestoßen. Und das
iınnerhalb kürzester eıt Und mıt ıhnen UNSCIC Bılder. Warum?
Wır en ber uUNsSCICI >Anbetung« einen entscheıdenden Fehler gemacht. Wır en S1E.
in eın statısches unveränderbares 1ıld gepreßt, in ıne Schublade, in der keine Aus-
breitung möglıch W, un! ıhnen keine Veränderung unı Entwicklung zugestanden. Und
WIE schon ert Brecht Ich male eın ild Von einem Menschen, auf daß ıhm
immer ähnlıcher wiıird das ıld dem Menschen? Neın, der ensch dem Bıld.« Waren
WIT nıcht uch Bilderstürmer? W ar eın Bıldersturm?
Und jetzt, in dieser Zeıt, für viele schwer anzusehen und begreıfen. es Ite 7.A|
nıcht mehr. Der Mensch ist Jjetzt wirklıch fre1i wirklıch? Er muß sıch NECUu auf den Weg
machen, für sıch CUu«cC Bılder VON der Welt finden. der lıegt In dieser Sıtuation
N1IC. dıie große Chance, das zweıte Gebot beherzigen un! ab SOTO! keinem trüger1-
schen Bılde mehr erhegen‘?!«

Tendenzen

(3 on In einer Landeskıirche und In ZWEeI1 Ländern ist das Spek-
i[rum relhıgıonsunterrichtlıcher Praxıs breıt DIe ChHhen, dıe bıs 1989
alleın die i1stlıchen Bıldungsaufgaben wahrgenommen hatten, hatten
keine onzepte, weiıl S1E VON der veränderten Sıtuation überrascht
wurden und sıch In J0-jähriger Entwicklung VO SscChullschen Relıi-
g1onsunterricht verabschiedet en Das Ja ZU SscChulıschen
Bıldungsauftrag und das Festhalten der bewährten katechetischen
rbe1i verlangt Modelle, für die auch die Kırchen der alten Bundes-
länder aum Angebote haben
(Z) Der Wıderstand den Relıgionsunterricht innerhalb und
außerhalb der Kırchen befürchtet eiıne NECUC Verbindung VON Staat und
Kırche, Miıssıonierungsabsichten der Kırchen ZUT Stabilisie-
rung VON Machtposıtionen und hat ngs VOT Ideologisıerungen,

»R ot« 11U1 »ScChwarz«. amı wırd jedoc der Staat immer och
als hypostasıerte aC totalıtären Charakters gedacht, nıcht als rgan
eiıner freien Demokratıie. Deshalb beruft siıch der TCHUNCHNe Protest auf
die Barmer rklärung. em jedoch der Bıldungsauftrag als kırchliche
ufgabe abgelehnt wird, WIT! der Relıgionsunterricht in seiıner Kın-
führung ert: werden dıejeniıgen unterstützt, die nıcht
Relıgionsunterricht interessiert SInd.
(3 DiIe Entscheidungen ZUT In  ung des Religionsunterrichts sınd
nıcht frei VO  — kırchenpolıtischen und konfessionspositionellen ber-
egungen Wenn auch Ansätze für Öökumeniıisches Zusammenarbeiten
vorhanden SInd, verlau dıe relıgıonspädagogische Entwicklung g -
trennt auf konfessionellen en Allerdings ist auch hervorzuheben,
daß eine konfessionelle Posıtionierung für Lehrende und heranwachsen-
de Schüler arne1 verhilft und nıcht dıe andersgearteten nter-
schıede verwischt. DIie orderung ach ökumenischem Religionsunter-
richt kommt vorwiegend aus protestantischem Umifeld, das den rnst
anderer kırchlicher Posıtionen übersieht.
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(4) DIie Kırchen können ndlıch ihren unsch realısıeren, der
Neugestaltung der Schule mıtzuwirken. Von eiıner ersten Orientierung,
das ethısche und rehg1öse Defizıt dımensıonal in den vorhandenen
Schulfächern abzubauen, werden unterschiedlich Sschnele, varıable
Schritte In ichtung Religionsunterricht gemacht e1 versuchen die
chen, ihr Miıtspracherecht sıchern, daß ihre Aktıvıtäten den
Eindruck »der 1ITrC in der Schule« wecken. ugle1ic lehnen dıe
Kırchen eine Entwiıcklung ab, die dıe gemeıindliche nderT- und A1-
gendarbeıt Urc den Religionsunterricht ablöst Das Festhalten der
Doppelspur VON Gemeiinde- und Schulpädagogıik kostet zusätzliche
a  S, zumal das Mitarbeiterpotentia zahlenmäßig gering und äfte-
mäßıg überfordert 1st.
(5) Die OÖffentlichkeit braucht mehr arhneı ber 1ele und Inhalte
des schulischen Religionsunterrichts in grenzung ZU Ethikunterricht
und ZUT gemeindlichen Kıinder- und Jugendarbeıt. Das wırd jedoch erst

möglıch se1InN, WEeNN der TICUu entflammte Streıt ber rellg10nspädagog1-
sche und innerkırchliche Ziel- und Inhaltsvorstellungen des euth-
chere Konturen gewiınnt. Die Ersterfahrungen den Schulen mMussen
über die wirklıche Sıtuation usKun geben und dıe welıteren NiscCNEe1-
dungen bestimmen.

Raıiımund Hoenen ist Professor für Praktıische Theologıe (Katechetik/Relıg1onspädagogı1k)
der Kırchlichen Hochschule Naumburg/Saale.


